
Sanitäter-online – RettG NRW  

http://www.sanitaeter.de/ Stand: 22.04.2015 

0 1805 / 7264 66 
0 1805 / Sani On 

Rettungsdienstgesetz Nordrhein Westfalen  
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 11. November 1992 folgendes Gesetz beschlossen: 
 

Gesetz 
über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung 
und den Krankentransport durch Unternehmer 

(Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) 
 

Vom 24. November 1992I  
 

InhaltsübersichtII  
-------------------- 
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I Vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 458) 

GV. NW. S. 458, geändert durch Artikel 17 d. ModernG NRW v. 15.6.1999 (GV. NRW. S. 386), Artikel 
35 d. EuroAnpG NRW v. 25.9.2001 (GV. NRW. S. 708); Art. 2 des Gesetzes v.6.7.2004 (GV. NRW. S. 
370), in Kraft getreten am 10. Juli 2004; Artikel 66 des Dritten Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. 
NRW. S. 306), in Kraft getreten am 28. April 2005; Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. 
NRW. S. 750), in Kraft getreten am 15. Dezember 2009; Gesetz vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 
670), in Kraft getreten am 29. Dezember 2012; Gesetz vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft 
getreten am 1. April 2015. 

II  Inhaltsübersicht geändert und § 2a, § 5a und § 7a eingefügt und § 12, § 13 und § 29 neu gefasst durch Gesetz 
vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015. 
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Zum Seitenanfang 
 

1. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

 § 1 GeltungsbereichIII  
 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Notfallrettung, den Krankentransport und die Versorgung einer 

größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhnlichen Schadensereignissen im 
Sinne des § 2. 

 
(2) Das Gesetz gilt nicht für 

1. die Sanitätsdienste der Bundeswehr, der Polizei, der Bundespolizei und des Katastro-
phenschutzes (Abwehr von Großschadensereignissen); 

2. Beförderungen zur Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei au-
ßergewöhnlichen Schadensereignissen auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr 
zuständigen Behörde; 

3. Beförderungen mit Fahrzeugen des Krankenhauses innerhalb des Krankenhausbe-
reichs; 

4. Beförderungen von kranken Personen, die keiner fachgerechten Hilfe oder Betreuung 
bedürfen, mit anderen als den in § 3 Abs. 1 und 3 genannten Fahrzeugen (Kranken-
fahrten) und 

5. Beförderungen, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen begonnen haben; dies gilt 
nicht für Anschlussbeförderungen, die innerhalb von Nordrhein-Westfalen beginnen. 

  

                                                 
III  § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 10, § 11, § 14, § 19, § 21, § 22, § 23, § 25, § 28 zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015. 
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§ 2 RettungsdienstIII  
 
(1) Der Rettungsdienst umfasst 

1. die Notfallrettung, 
2. den Krankentransport, 
3. die Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei außergewöhnlichen 

Schadensereignissen unter Berücksichtigung der im Gesetz über den Feuerschutz und 
die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122), das zuletzt durch Artikel 
9 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) geändert worden ist, ent-
haltenen Regelungen. 

Der Rettungsdienst arbeitet insbesondere mit den Feuerwehren, den anerkannten Hilfsor-
ganisationen, den Katastrophenschutzbehörden, den Krankenhäusern und dem Öffentli-
chen Gesundheitsdienst zusammen und wird von ihnen unterstützt. 

 
(2) Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebens-

rettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen 
und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden 
mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung 
geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorg-
ten Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungs-
einrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge 
Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder 
bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüg-
lich medizinische Hilfe erhalten. 

 
(3) Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbe-

dürftigen Personen, die nicht unter Absatz 1 fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie 
unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahr-
zeugen zu befördern. 

 
(4) Notfallpatientinnen und Notfallpatienten haben Vorrang. 
 
(5) Der Rettungsdienst kann Arzneimittel, Blutprodukte aus zellulären Blutbestandteilen, Or-

gane und ähnliche Güter befördern, soweit sie zur Verbesserung des Zustandes lebensbe-
drohlich Verletzter oder Erkrankter dienen sollen. 

  
§ 2a WirtschaftlichkeitsgebotIV  
 
Für alle Maßnahmen nach diesem Gesetz ist § 12 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1988 (BGBl. I S. 2477, 2482), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2462) geändert worden ist, entsprechend zu beachten. 
  
 

Zum Seitenanfang 

                                                 
IV Inhaltsübersicht geändert und § 2a, § 5a und § 7a eingefügt und § 12, § 13 und § 29 neu gefasst durch Gesetz 

vom 25. März 2015 (GV. NRW. S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015. 
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§ 3 RettungsmittelIII  
 
(1) Krankenkraftwagen sind Fahrzeuge, die für die Notfallrettung oder den Krankentransport 

besonders eingerichtet und nach dem Fahrzeugschein als Krankenkraftwagen anerkannt 
sind (Notarztwagen, Rettungswagen, Krankentransportwagen). 

 
(2) Notarzt-Einsatzfahrzeuge sind Personenkraftwagen zur Beförderung der Notärztinnen und 

Notärzte. Sie dienen der Notfallrettung. Notarzt-Einsatzfahrzeuge können mit Kranken-
kraftwagen eine organisatorische Einheit bilden, wenn die Notärztin beziehungsweise der 
Notarzt in Krankenkraftwagen tätig ist und das Notarztfahrzeug den Krankenkraftwagen 
begleitet. 

 
(3) Ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst werden für die Notfallrettung und den 

Krankentransport Luftfahrzeuge (Rettungshubschrauber, andere geeignete Luftfahrzeuge) 
eingesetzt. 

 
(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Fahrzeuge müssen in ihrer Ausstattung, Ausrüs-

tung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin, Technik und Hygiene 
entsprechen. Krankenkraftwagen können auch für intensivmedizinische Transporte, für 
die Beförderung von Neugeborenen, schwergewichtigen oder hochkontagiösen Patientin-
nen und Patienten sowie für Zwecke des § 2 Absatz 5 ausgestattet sein und bedürfen in 
diesem Fall einer diesem Zweck entsprechenden Ausstattung und Besetzung. Zur wirt-
schaftlichen Durchführung dieser Transporte sollen Trägergemeinschaften unter Berück-
sichtigung bereits genehmigter oder in den Rettungsdienst eingebundener Spezialfahrzeu-
ge gebildet werden. Bei der Bedarfsplanung sind die Standorte der Luftfahrzeuge - insbe-
sondere der genehmigten Intensivtransporthubschrauber - entsprechend zu berücksichti-
gen. Dabei übernimmt in der Regel der Träger, in dessen Gebiet das Spezialfahrzeug sta-
tioniert ist, die Trägerschaft für alle an der Trägergemeinschaft Beteiligten. Bei Einsatz 
von Spezialfahrzeugen darf anlassbezogen ein Transport von Patientinnen und Patienten 
auch über die kommunalen Gebietsgrenzen hinaus erfolgen. Die Leitstellen haben sich 
dabei abzustimmen. 

  
§ 4 Besetzung von RettungsmittelnIII  
 
(1) Die in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzten Personen müssen für diese 

Aufgaben gesundheitlich und fachlich geeignet sein. 
 
(2) Die gesundheitliche und körperliche Eignung ist aufgrund einer ärztlichen Untersuchung 

durch ein ärztliches Zeugnis vor Aufnahme der Tätigkeit nachzuweisen. Die ärztliche Un-
tersuchung ist alle drei Jahre zu wiederholen. 

 
(3) Für den Krankentransport ist mindestens eine Rettungssanitäterin oder ein Rettungssanitä-

ter und für die Notfallrettung mindestens eine Rettungsassistentin oder ein Rettungsassis-
tent beziehungsweise eine Notfallsanitäterin oder ein Notfallsanitäter zur Betreuung und 
Versorgung der Patientinnen und Patienten einzusetzen. In der Notfallrettung eingesetzte 
Ärztinnen und Ärzte müssen über den Fachkundenachweis Rettungsdienst einer Ärzte-
kammer oder eine von den Ärztekammern Nordrhein oder Westfalen-Lippe als vergleich-
bar anerkannte Qualifikation verfügen (Notärztin oder Notarzt). Sie können dem nichtärzt-
lichen Personal in medizinischen Fragen Weisungen erteilen. 



Sanitäter-online – RettG NRW  

http://www.sanitaeter.de/ Stand: 22.04.2015 

0 1805 / 7264 66 
0 1805 / Sani On 

 
(4) Krankenkraftwagen sind im Einsatz mit mindestens zwei fachlich geeigneten Personen zu 

besetzen. Als Fahrer oder Fahrerin fachlich geeignet ist 
1. für den Krankentransport, wer als Rettungshelfer oder Rettungshelferin ausgebildet 

worden ist, 
2. für die Notfallrettung, wer 

a) als Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin ausgebildet worden ist oder 
b) an einem Lehrgang nach § 4 RettAssG teilgenommen und die staatliche Prüfung 

bestanden hat, 
3. für die Führung eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges, wer die Berufsbezeichnung Ret-

tungsassistentin oder Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäterin oder Not-
fallsanitäter führen darf. 

 
(5) Für Unternehmen, die Notfallrettung oder Krankentransport im Rahmen der betrieblichen 

Ersten Hilfe betreiben, können in der Genehmigung nach § 17 Ausnahmen von den Ab-
sätzen 3 und 4 zugelassen werden. 

 
(6) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, hinsichtlich der 

Rettungssanitäterinnen/Rettungssanitäter und Rettungshelferinnen/Rettungshelfer Näheres 
über die Zulassung, zur Dauer, über die Inhalte und den Abschluss der theoretischen und 
praktischen Ausbildung sowie zur Prüfung und zur Führung der Bezeichnungen Rettungs-
sanitäterin/Rettungssanitäter, Rettungshelferin/Rettungshelfer durch Rechtsverordnung zu 
regeln. 

 
(7) Mit Ablauf des 31. Dezember 2026 wird die Funktion der Rettungsassistentin oder des 

Rettungsassistenten durch die Notfallsanitäterin oder den Notfallsanitäter ersetzt. 
  
§ 5 Verhalten des PersonalsIII  
 
(1) Das zur Notfallrettung oder zum Krankentransport eingesetzte Personal hat die besondere 

Sorgfalt anzuwenden, die sich aus dieser Aufgabe ergibt. Es ist ihm insbesondere unter-
sagt, 
1. während des Dienstes und der Dienstbereitschaft unter der Wirkung alkoholischer Ge-

tränke oder anderer die dienstliche Tätigkeit beeinträchtigender Mittel zu stehen, 
2. in Krankenkraftwagen und Luftfahrzeugen zu rauchen. 

 
(2) Hat ein Mitglied des Personals eine Krankheit, die es hindert, seine Aufgaben ordnungs-

gemäß zu erfüllen, darf der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben oder die Leitung der 
nach den §§ 13 oder 17 am Rettungsdienst Beteiligten es nicht einsetzen. 

 
(3) Betroffene haben Erkrankungen nach Absatz 2 dem Träger rettungsdienstlicher Aufgaben 

oder der Leitung der nach den §§ 13 oder 17 am Rettungsdienst Beteiligten unverzüglich 
mitzuteilen. Übertragbare Krankheiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes teilt der 
Träger rettungsdienstlicher Aufgaben oder die Leitung der nach den §§ 13 und 17 am Ret-
tungsdienst Beteiligten der unteren Gesundheitsbehörde umgehend mit. 

 
(4) Das in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzte nichtärztliche Personal hat 

jährlich an einer mindestens 30stündigen aufgabenbezogenen Fortbildung teilzunehmen 
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und dies nachzuweisen. Umfang und Inhalte der notwendigen Fortbildungen für Ärztinnen 
und Ärzte im Rettungsdienst werden durch die Landesärztekammern geregelt. 

  
§ 5a Belange behinderter MenschenIV 
 
Die besonderen Belange behinderter Menschen sind angemessen zu berücksichtigen. 
 

Zum Seitenanfang 
 

2. Abschnitt – Rettungsdienst 
  
§ 6 Aufgabe des Rettungsdienstes, TrägerV 
 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die 

bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der 
Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des 
Krankentransports sicherzustellen. Beide Aufgabenbereiche bilden eine medizinisch-
organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr. 

 
(2) Neben den Kreisen und kreisfreien Städten sind die Großen kreisangehörigen Städte Trä-

ger von Rettungswachen. Mittlere kreisangehörige Städte sind Träger von Rettungswa-
chen, soweit sie aufgrund des Bedarfsplanes Aufgaben nach § 9 Abs. 1 wahrnehmen. Die 
Großen und Mittleren kreisangehörigen Städte sind insoweit neben den Kreisen und kreis-
freien Städten Träger rettungsdienstlicher Aufgaben. 

 
(3) Die Kreise und Gemeinden nehmen die Aufgaben nach diesem Gesetz als Pflichtaufgaben 

zur Erfüllung nach Weisung wahr. 
 
(4) Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils geltenden Fassung bleibt unbe-
rührt. Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans prüfen die Kreise und 
kreisfreien Städte die Möglichkeiten einer länderübergreifenden Zusammenarbeit, soweit 
sie an ausländische Staaten angrenzen und mit diesen Abkommen bestehen. 

  
§ 7 Einrichtungen des RettungsdienstesIII  
 
(1) Der Träger des Rettungsdienstes errichtet und unterhält eine Leitstelle, die mit der Leit-

stelle für den Feuerschutz nach § 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122), in der jeweils geltenden 
Fassung zusammenzufassen ist (einheitliche Leitstelle). Er sorgt für die im Bedarfsplan 
nach § 12 festgelegte Zahl von Rettungswachen. Mehrere Träger des Rettungsdienstes 
können gemeinsam eine Leitstelle betreiben. 

 
(1a) Der Träger des Rettungsdienstes kann vorsehen, dass die Lenkung aller Einsätze der 

Notfallrettung nach dem 2. oder 3. Abschnitt über die einheitliche Leitstelle nach Absatz 1 

                                                 
V § 6, § 9, § 20, § 24, § 26 und § 27 geändert durch Art. 17 d. Gesetzes v. 15.6.1999 (GV. NRW. S. 386); in 

Kraft getreten am 14.7.1999. 
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Satz 1 erfolgt. Die Durchführung regelt der Träger des Rettungsdienstes. Unternehmen 
nach dem 3. Abschnitt können nur einbezogen werden, soweit ein hierauf gerichtetes Ein-
verständnis des Unternehmens vorliegt. 

 
(2) Die Luftrettung durch Luftfahrzeuge ergänzt nach Maßgabe des § 10 den bodengebunde-

nen Rettungsdienst. 
 
(3) Der Rettungsdienst ist in medizinischen Belangen und Angelegenheiten des Qualitätsma-

nagements von einer Ärztlichen Leitung Rettungsdienst zu leiten und zu überwachen. Die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 durch eine Ärztliche Leitung Rettungsdienst er-
folgt durch den Träger des Rettungsdienstes. 

 
(4) Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bestellt der 

Träger des Rettungsdienstes Leitende Notärzte oder -ärztinnen und regelt deren Einsatz. 
Er trifft ferner ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel 
und des notwendigen Personals. Im Einsatz können Leitende Notärzte oder -ärztinnen den 
mitwirkenden Ärzten und Ärztinnen in medizinisch-organisatorischen Fragen Weisungen 
erteilen. Der Träger des Rettungsdienstes kann ergänzend in ausreichendem Umfang Or-
ganisatorische Leitungen Rettungsdienst bestellen und deren Einsatz regeln. Dabei ist 
auch die Regelung des § 2 Absatz 1 Nummer 3 zu beachten. 

  
§ 7a Dokumentation, Datenschutz, QualitätsmanagementIV 
 
(1) Die Durchführung der Rettungsdiensteinsätze und deren Abwicklung sind zu dokumentie-

ren. In diesem Zusammenhang dürfen personenbezogene Daten nur verarbeitet werden, 
soweit dies für 
1. die Durchführung eines Einsatzes, 
2. die medizinische Versorgung der Patientin oder des Patienten oder 
3. die Abrechnung eines Rettungseinsatzes erforderlich ist. 
Für die Verarbeitung der Daten gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 
542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 338) geän-
dert worden ist, unter Berücksichtigung der folgenden Absätze.  

 
(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Qualitätsmanagement-

strukturen geschaffen werden. Diese sollen unter Mitwirkung aller Beteiligten anhand ei-
ner differenzierten Datenerfassung und -auswertung eine regelmäßige Analyse der Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes ermöglichen, um daraus etwaige 
Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung zu realisieren. Das für das Gesund-
heitswesen zuständige Ministerium wird beauftragt, hierzu gemeinsam mit den Ärzte-
kammern, den Fachverbänden der Ärztinnen und Ärzte im Rettungsdienst, der Kranken-
hausgesellschaft sowie den Kommunalen Spitzenverbänden die dazu notwendigen Doku-
mentationserfordernisse zu entwickeln. 

 
(3) Auf Anschlüssen zur Entgegennahme von Notrufen eingehende Anrufe sind zum Zwecke 

der Abwicklung des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung und zum Beschwerdemana-
gement automatisch aufzuzeichnen. Gleiches gilt für Anrufe auf Anschlüssen zu anderen 
Aufgabenträgern der Gefahrenabwehr und für den Funkverkehr. Auf weiteren Anschlüs-
sen eingehende Anrufe dürfen nur nach vorheriger Einwilligung aufgezeichnet werden. 
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(4) Auf der Grundlage dieses Gesetzes erhobene und verarbeitete Daten sind unverzüglich zu 

löschen, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr 
erforderlich sind. Die gespeicherten, nicht anonymisierten Aufzeichnungen nach Absatz 3 
sind spätestens nach sechs Monaten zu löschen, es sei denn, dass sie zum Nachweis ord-
nungsgemäßer Ausführung der Aufgabe noch erforderlich sind oder Grund zu der An-
nahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen 
beeinträchtigt werden. Dies gilt auch für die Dokumentation des Funkverkehrs mit der 
Maßgabe, dass die Daten spätestens nach drei Monaten zu löschen sind. 

 
(5) Die nach Absatz 4 aufzubewahrenden Daten sind zu sperren und mit einem Sperrvermerk 

zu versehen. Die §§ 8 und 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen finden An-
wendung. 

 
(6) Für die Erstellung von Bedarfsplänen nach § 12 dürfen die zuständigen Träger des Ret-

tungsdienstes notwendige Daten verarbeiten. 
 
(7) Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst darf personenbezogene Daten von weiter-

behandelnden Institutionen sowie von Leitstellenaufzeichnungen nur verarbeiten, soweit 
dies erforderlich ist, um die Qualität des Rettungsdienstes zu gewährleisten und weiterzu-
entwickeln. 

  
§ 8 Leitstelle - Nachweis über freie BehandlungskapazitätenIII  
 
(1) Die Leitstelle lenkt die Einsätze des Rettungsdienstes. Sie muß ständig besetzt und er-

reichbar sein. Sie arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, den Feuerwehren sowie 
den Einrichtungen der ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Not-
falldienst zusammen. Mit der Lenkung rettungsdienstlicher Einsätze beauftragte Personen 
müssen eine geeignete Qualifikation haben; das Nähere regelt das für das Gesundheitswe-
sen zuständige Ministerium nach Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden 
durch Erlass. 

 
(2) Die Leitstellen sind auf Anforderung zur nachbarlichen Hilfe durch die ihnen zugeordne-

ten Einrichtungen des Rettungsdienstes verpflichtet, sofern dadurch die Wahrnehmung der 
eigenen Aufgaben nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

 
(3) Die Leitstelle hat einen Nachweis über freie Behandlungskapazitäten zu führen. Der Trä-

ger des Rettungsdienstes vereinbart mit den Krankenhäusern Form, Inhalt und Verfahren 
der dafür notwendigen Meldungen. 

  
Zum Seitenanfang 

 
§ 9 RettungswachenV 
 
(1) Die Rettungswachen halten die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungsmittel sowie 

das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. Auf Anweisung der Leit-
stelle haben die Rettungswachen auch Einsätze außerhalb ihres Bereiches durchzuführen. 
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(2) Bei dem Neu-, Um- oder Erweiterungsbau von Krankenhäusern haben die Träger des Ret-
tungsdienstes darauf hinzuwirken, daß die Belange des Rettungsdienstes berücksichtigt 
werden. 

  
§ 10 LuftrettungIII  
 
(1) Für die Luftrettung werden Luftfahrzeuge nach § 3 Abs. 3 mit regionalem Einsatzbereich 

vorgehalten. Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium bestimmt im Einver-
nehmen mit dem für Innere Angelegenheiten zuständigen Ministerium die Organisation 
der Luftrettung. Es legt nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände und der Lan-
desverbände der Krankenkassen, der Verbände der Ersatzkassen und des Landesausschus-
ses des Verbandes der privaten Krankenversicherungen (Verbände der Krankenkassen) 
sowie des Landesverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften den Standort der 
Luftfahrzeuge und deren regelmäßigen Einsatzbereich fest. 

 
(2) Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich eines Luftfahrzeuges 

bilden eine Trägergemeinschaft und regeln den Betrieb des Luftfahrzeugs durch öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit als 
Pflichtregelung. Dabei übernimmt einer der Träger, in der Regel der Träger, in dessen 
Gebiet das Luftfahrzeug stationiert ist, die Aufgabe der Luftrettung in seine Zuständigkeit 
(Kernträger). Die Einsätze der Luftfahrzeuge werden von der Leitstelle des Kernträgers 
geleitet. 

  
§ 11 Zusammenarbeit mit KrankenhäusernIII  
 
(1) Die Träger des Rettungsdienstes arbeiten zur Aufnahme von Notfallpatientinnen und Not-

fallpatienten mit den Krankenhäusern zusammen. Sie legen im Einvernehmen mit den 
Krankenhäusern Notfallaufnahmebereiche fest. 

 
(2) Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, daß geeignete Krankenhäuser 

1. eine geregelte und qualifizierte berufliche Fortbildung des Rettungsdienstpersonals 
durchführen, 

2. Ärzte und Ärztinnen für die Notfallrettung zur Verfügung stellen und 
3. für Ereignisse nach § 7 Absatz 4 notwendige Maßnahmen vorsehen. 

  
§ 12 BedarfspläneIV 
 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte stellen Bedarfspläne auf. In den Bedarfsplänen sind ins-

besondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie 
die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge sowie die 
Maßnahmen und Planungen für Vorkehrungen bei Schadensereignissen mit einer größeren 
Anzahl Verletzter oder Kranker festzulegen. Bei der Ermittlung der Zahl der von den Trä-
gern des Rettungsdienstes vorzuhaltenden Fahrzeuge können auch Fahrzeuge von Unter-
nehmen mit einer Genehmigung nach § 17 rechnerisch berücksichtigt werden. Das Nähere 
zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes 
kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Unternehmen geregelt werden. Die 
Vorschriften des 3. Abschnitts bleiben unberührt. 

 
Zum Seitenanfang 
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(2) Der Entwurf des Bedarfsplanes ist mit den vollständigen Anlagen den Trägern der Ret-
tungswachen, den anerkannten Hilfsorganisationen, den sonstigen Anbietern von ret-
tungsdienstlichen Leistungen, den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband 
(West) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der örtlichen Gesundheitskon-
ferenz zur Stellungnahme zuzuleiten. Dabei sind diese aufzufordern, zu allen Inhalten des 
Entwurfs schriftlich Stellung zu nehmen und Änderungs- und Ergänzungsvorschläge ein-
zureichen. 

 
(3) Die Kreise und kreisfreien Städte werten die Stellungnahmen aus. Mit den kreisangehöri-

gen Gemeinden, die Träger von Rettungswachen sind, ist Einvernehmen zu erzielen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die notwendigen Festle-
gungen. 

 
(4) Soll den Vorschlägen der Verbände der Krankenkassen und dem Landesverband (West) 

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung nicht gefolgt werden, ist mit diesen eine 
Erörterung vorzunehmen. Hinsichtlich der kostenbildenden Qualitätsmerkmale des Be-
darfsplanes ist Einvernehmen anzustreben. Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die 
Bezirksregierung die notwendigen Festlegungen. 

 
(5) Der Bedarfsplan ist kontinuierlich unter Beteiligung der Verbände nach Absatz 4 zu über-

prüfen und bei Bedarf, spätestens alle fünf Jahre, zu ändern. Zur Änderung eines Bedarfs-
planes können die Verbände der Krankenkassen auffordern, soweit sich in zwei aufeinan-
der folgenden Kalenderjahren Anhaltspunkte für eine Veränderung der Bedarfssituation 
ergeben haben. Zu diesem Zweck stellen die Träger des Rettungsdienstes den Verbänden 
der Krankenkassen jährlich Betriebsabrechnungsbögen (BAB) sowie Einsatzzahlen des 
Beurteilungszeitraumes zur Verfügung. 

 
(6) Im Rahmen des Verfahrens nach den Absätzen 3 und 4 sind den Bezirksregierungen de-

taillierte Unterlagen vorzulegen. 
  
§ 13 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen und anderer LeistungserbringerIV 
 
(1) Der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben kann die Durchführung des Rettungsdienstes 

unter Beachtung der Absätze 2 bis 5 auf anerkannte Hilfsorganisationen und andere Leis-
tungserbringer durch öffentlich-rechtlichen Vertrag übertragen. 

 
(2) Die Verbände der Krankenkassen sind bei der Ermittlung des Bedarfs zu beteiligen; ihnen 

sind die entscheidungsrelevanten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Soweit ihren Vor-
schlägen nicht gefolgt wird, ist dies zu begründen. Im Verfahren und bei der Auswahlent-
scheidung sind insbesondere § 12 sowie die Mitwirkung bei der Versorgung einer größe-
ren Anzahl Verletzter oder Kranker nach Maßgabe der § 2 Absatz 1 Nummer 3 und § 7 
Absatz 4 Satz 1 und 2 zu berücksichtigen. Bei den auf den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsbestimmungen beruhenden Betriebs- und Werkrettungsdiensten ist deren Betriebs-
zugehörigkeit entsprechend zu berücksichtigen. Die bisherige Mitwirkung im Rettungs-
dienst kann in die Auswahl einbezogen werden. 

 
(3) Verträge nach Absatz 1 bedürfen der Schriftform. Ihre Laufzeit ist auf die Dauer von 

höchstens fünf Jahren, im Falle der Übertragung der Durchführung von Leistungen der 
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Luftrettung auf höchstens zehn Jahre zu begrenzen. Der Träger rettungsdienstlicher Auf-
gaben hat sich zuvor zu vergewissern, dass  
1. die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebes gewährleistet sind, 
2. keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an der Zuverlässigkeit des Leistungserbringers 

oder der zur Führung der Geschäfte bestellten Personen begründen und 
3. der Leistungserbringer oder die zur Führung der Geschäfte bestellte Person fachlich 

geeignet ist. 
 
(4) Durch den Vertrag ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen 

des Rettungsdienstes sicherzustellen. Er hat insbesondere Bestimmungen zu enthalten, die 
1. die Höhe der Vergütung regeln, 
2. die dem Leistungserbringer obliegende Betriebs- und Beförderungspflicht einschließ-

lich der Betriebszeiten näher bestimmen, 
3. die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vorschreiben, 
4. die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten betreffen, 
5. ordnungsgemäße hygienische Verhältnisse einschließlich einer sachgerechten Desin-

fektion und Dekontamination im Betrieb sicherstellen und 
6. die erforderliche Ausstattung und die jederzeitige Einsatzbereitschaft der Einrichtun-

gen gewährleisten. 
 
(5) In den Vertrag können über Absatz 4 hinaus insbesondere Regelungen aufgenommen 

werden, die 
1. den Leistungserbringer verpflichten, die Beförderungsaufträge und deren Abwicklung 

zu erfassen und die Aufzeichnung auf bestimmte Zeit aufzubewahren, 
2. die Zusammenarbeit aller im Rettungsdienst Mitwirkenden gewährleisten und 
3. eine Vertragsstrafe bei der Missachtung von Qualitätsvereinbarungen vorsehen. 

  
§ 14 Beteiligung der Krankenkassen bei der Festsetzung von Benutzungsentgelten, KostenIII  
 
(1) Die Festsetzung der Gebühren in der Gebührensatzung erfolgt auf der Grundlage des je-

weils geltenden Bedarfsplanes. 
 
(2) Der Entwurf der Gebührensatzung ist den Verbänden der Krankenkassen und dem Lan-

desverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit beurteilungsfähigen Unterlagen 
zur Stellungnahme zuzuleiten. Zwischen den Beteiligten ist Einvernehmen anzustreben. 

 
(3) Die Kosten der Ausbildung nach dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I 

S. 1348) sowie die Kosten der Fortbildung im Sinne des § 5 Absatz 4 Satz 1 gelten als 
Kosten des Rettungsdienstes. Näheres bestimmt das für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium in Abstimmung mit den Verbänden nach Absatz 2 sowie mit den Kommuna-
len Spitzenverbänden. Dabei ist eine einvernehmliche Regelung anzustreben. 

 
(4) Die in Absatz 2 aufgeführten Verbände können bei einer erheblich abweichenden Bewer-

tung der beurteilungsfähigen Unterlagen eine Begründung verlangen. 
 
(5) Die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben haben die Kosten für die ihnen nach diesem 

Gesetz obliegenden Aufgaben einschließlich der Unterstützungsleistungen nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 2 zu tragen. Auch Fehleinsätze können in die Gebührensatzungen als ansatzfä-
hige Kosten aufgenommen werden. Ist ein Rettungsdiensteinsatz notwendig geworden, 
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ohne dass ein Transport durchgeführt wurde, kann der Träger rettungsdienstlicher Aufga-
ben von der Verursacherin beziehungsweise dem Verursacher nur dann Kostenersatz ver-
langen, wenn der Einsatz auf missbräuchlichem Verhalten der Verursacherin oder des 
Verursachers beruht. 

 
(6) Die Kreise können die anteiligen Kosten für die Inanspruchnahme der Leitstellen auf die 

Träger von Rettungswachen nach § 6 Absatz 2 umlegen, sofern sie von den Benutzern 
keine Entgelte erheben. Die Träger von Rettungswachen nach § 6 Absatz 2 können die 
von ihnen an den Kreis zu zahlenden Beträge in entsprechender Anwendung des § 7 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils geltenden Fassung aufbringen. 

  
§ 15 Landesfachbeirat für den RettungsdienstVI  
 
(1) Zur Beratung des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums in allen Angele-

genheiten des Rettungsdienstes von grundsätzlicher Bedeutung wird ein Landesfachbeirat 
gebildet, dessen Mitglieder das Ministerium beruft. Den Vorsitz führt das Ministerium. Es 
erlässt eine Geschäftsordnung. 

 
(2) In dem Landesfachbeirat sollen vertreten sein 

- die kommunalen Spitzenverbände, 
- die anerkannten Hilfsorganisationen, 
- die Ärztekammern und die Kassenärztlichen Vereinigungen, 
- die Krankenhausgesellschaft, 
- die Verbände der Krankenkassen und der Landesverband der gewerblichen Be-

rufsgenossenschaften, 
- die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften, 
- Fachverbände des Rettungswesens und der Feuerwehren, 
- Verbände des Krankentransportgewerbes,  
- Wissenschaft und Technik und 
- Fachverbände der Ärztinnen und Ärzte im Rettungsdienst. 

Andere fachkundige Personen können zu den Sitzungen hinzugezogen werden. 
  
§ 16 Aufsicht und WeisungsrechtVI 
 
(1) Die Sonderaufsicht führen die für die allgemeine Aufsicht zuständigen Behörden. Oberste 

Aufsichtsbehörde ist das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium. 
 
(2) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Wahrnehmung der den rettungs-

dienstlichen Aufgabenträgern nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben unterrichten und 
den Leistungsstand des Rettungsdienstes überprüfen. Besondere Vorkommnisse sind den 
Aufsichtsbehörden unverzüglich mitzuteilen. 

 
(3) Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung der 

Aufgaben zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben dürfen. 

                                                 
VI  § 15 aufgehoben, § 16 umbenannt in § 15 und geändert, § 17 umbenannt in § 16 und geändert, § 18 umbe-

nannt in § 17 und neu gefasst und § 18a umbenannt in § 18 durch Gesetz vom 25. März 2015 (GV. NRW. 
S. 305), in Kraft getreten am 1. April 2015. 
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1. die oberste Aufsichtsbehörde allgemeine und besondere Weisungen erteilen, um die 
gleichmäßige Durchführung der Aufgaben zu sichern. Hierzu gehören insbesondere Wei-
sungen über Zahl, Standort, Bau, Betrieb und personelle Besetzung von Rettungswachen 
sowie Eintreffzeiten am Notfallort, über die sächliche und technische Ausstattung der 
Leitstellen, über die Farbgebung der Krankenkraftwagen und der Notarzt-
Einsatzfahrzeuge, die einheitliche Dokumentation des Einsatzgeschehens, die einheitliche 
Kennzahlen-Berichterstattung und die einheitliche Kosten- und Gebührendarstellung im 
Rettungsdienst, 

2. die Aufsichtsbehörden allgemeine und besondere Weisungen für Unglücksfälle, die we-
gen der größeren Anzahl von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten die Leistungskraft 
eines einzelnen Trägers übersteigen, erteilen. 

 
(4) Weisungen zur Erledigung bestimmter rettungsdienstlicher Einsatzaufgaben (§ 6) bei ei-

ner größeren Anzahl Verletzter und Kranker führt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte als staatliche Verwaltungsbehörde durch, sofern die Aufsichts-
behörde dies in der Weisung festlegt. 

 
(5) Die unteren Aufsichtsbehörden können allgemeine und besondere Weisungen erteilen, um 

die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben innerhalb des Geltungsbereichs eines Be-
darfsplans zu sichern. 

 
Zum Seitenanfang 

 

3. Abschnitt 
Notfallrettung und Krankentransport durch Unternehm er 

  
§ 17 GenehmigungspflichtVI 
 
Wer, ohne nach dem 2. Abschnitt am Rettungsdienst beteiligt zu sein, Aufgaben der Notfall-
rettung oder des Krankentransports wahrnehmen will (Unternehmer), bedarf der Genehmi-
gung der Kreisordnungsbehörde. Eine Wahrnehmung von Aufgaben des Rettungsdienstes 
durch Personen, die weder nach dem 2. Abschnitt am Rettungsdienst beteiligt sind noch über 
eine Genehmigung nach Satz 1 verfügen, ist ausgeschlossen. Soweit Unternehmen in mehre-
ren Kreisen tätig sein wollen, entscheiden die jeweiligen Kreisordnungsbehörden in eigener 
Zuständigkeit. Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung zu ent-
scheiden. 
  
§ 18 DokumenteVI 
 
Genehmigungen nach dem 3. Abschnitt sind schriftlich zu beantragen, zu erteilen und aufzu-
heben. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Abweichend von Satz 1 können in auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und Allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften Anträge und Genehmigungen und deren Aufhebung auch in elektronischer Form mit 
einer dauerhaft überprüfbaren Signatur nach § 37 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
zugelassen werden. 
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§ 19 Voraussetzungen der GenehmigungIII  
 
(1) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn 

1. die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit des Betriebes gewährleistet sind und 
2. das Unternehmen und die für die Führung der Geschäfte bestellte Person zuverlässig 

und fachlich geeignet sind. 
 
(2) Die Sicherheit des Betriebes ist gewährleistet, wenn der Betrieb über die für die Notfall-

rettung oder den Krankentransport erforderlichen Fahrzeuge, das geeignete Personal und 
die notwendigen Geschäftseinrichtungen verfügt. Die Leistungsfähigkeit ist gewährleistet, 
wenn der Genehmigungsbehörde nachgewiesen wird, daß die zur Aufnahme und ord-
nungsgemäßen Führung des Betriebes erforderlichen finanziellen Mittel verfügbar sind. 

 
(3) Das Unternehmen ist als zuverlässig anzusehen, wenn davon ausgegangen werden kann, 

dass die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen den Betrieb unter Beachtung der 
für die Notfallrettung und den Krankentransport geltenden Vorschriften führen und dabei 
die Allgemeinheit vor Schäden und Gefahren bewahren. Fachlich geeignet ist, wer über 
die zur ordnungsgemäßen Führung eines Betriebes für die Notfallrettung oder den Kran-
kentransport erforderlichen Kenntnisse verfügt. Die fachliche Eignung wird durch eine 
Prüfung bei der Genehmigungsbehörde festgestellt. Sie kann auch durch eine mindestens 
dreijährige leitende Tätigkeit in einem Betrieb für Notfallrettung oder Krankentransport 
nachgewiesen werden. 

 
(4) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu erwarten ist, daß durch ihren Gebrauch das 

öffentliche Interesse an einem funktionsfähigen Rettungsdienst im Sinne von § 6 in Ver-
bindung mit § 12 beeinträchtigt wird. Hierbei sind insbesondere die Pflicht zur flächende-
ckenden Vorhaltung und die Auslastung des öffentlichen Rettungsdienstes im vorgesehe-
nen Betriebsbereich zu berücksichtigen. Die Einsatzzahlen, die Eintreffzeit und Dauer der 
Einsätze sowie die Entwicklung der Kosten- und Ertragslage sind dabei zugrunde zu le-
gen. 

 
(5) Sofern im Betriebsbereich, für den die erstmalige Erteilung einer Genehmigung beantragt 

wird, schon andere Genehmigungen erteilt worden sind, kann die Genehmigungsbehörde 
vor der Entscheidung über den Antrag einen Beobachtungszeitraum von bis zu einem Jahr 
zur Feststellung des Bedarfs festlegen. 

 
(6) Ungeachtet einer Änderung der Rechtsform oder Bezeichnung eines Unternehmens gelten 

erteilte Genehmigungen für Notfallrettung und Krankentransport im Rahmen der betrieb-
lichen Ersten Hilfe fort, wenn diese Unternehmen ihre Aufgaben und ihren Betriebsbe-
reich unverändert beibehalten. 

  
§ 20 AntragV 
 
(1) Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung muß enthalten 

1. Namen und Betriebssitz der Antragstellenden, bei natürlichen Personen außerdem 
Wohnsitz und Geburtstag, 

2. Angaben über den vorgesehenen Standort des Krankenkraftwagens und den Betriebs-
bereich, 
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3. Angaben darüber, ob die Antragstellenden bereits eine Genehmigung für Notfallret-
tung oder Krankentransport besitzen oder besessen haben und 

4. Angaben über die Geschäftsführung, sofern die Antragstellenden den Betrieb nicht 
persönlich führen. 

 
(2) Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, die eine Bewertung der Zuverlässigkeit und 

fachlichen Eignung der Antragstellenden und der Geschäftsführung sowie der Sicherheit 
und Leistungsfähigkeit des Betriebs (§ 19 Abs. 1 bis 3) ermöglichen. Die Genehmigungs-
behörde kann weitere Angaben und Unterlagen, insbesondere die Vorlage von Führungs-
zeugnissen, verlangen. 

  
§ 21 AnhörungsverfahrenIII  
 
(1) Vor der Genehmigung für Notfallrettung oder Krankentransport hat die Genehmigungsbe-

hörde die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben im vorgesehenen Betriebsbereich und die 
Gemeinde, in deren Gebiet der Betriebssitz des Unternehmens liegt, sowie die Industrie- 
und Handelskammer, die örtlich zuständigen Krankenkassen, die Verbände des Kranken-
transportgewerbes und die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften gut-
achtlich zu hören. Sie kann auch weitere Stellen hören. Den anhörungsberechtigten Stellen 
dürfen nur Name und Anschrift der Antragstellerin oder des Antragstellers sowie Art und 
Umfang der beantragten Genehmigung mitgeteilt werden. 

 
(2) Die Genehmigungsbehörde kann von der Durchführung des Anhörungsverfahrens abse-

hen, wenn sie aus eigener Kenntnis der Sachlage dem Antrag nicht entsprechen will. 
  
§ 22 Umfang der Genehmigung, GenehmigungsurkundeIII  
 
(1) Die Genehmigung wird dem Unternehmen für die Ausübung von Notfallrettung oder 

Krankentransport in einem bestimmten Betriebsbereich erteilt. Die Genehmigung für die 
Notfallrettung umfaßt auch die Durchführung von Krankentransporten. Eine Übertragung 
der Genehmigung ist ausgeschlossen. 

 
(2) In der Genehmigung sind die einzelnen Krankenkraftwagen unter Angabe des amtlichen 

Kennzeichens und der betrieblichen Funktion aufzuführen. Betriebsbereich ist das Gebiet, 
in dem das Unternehmen zur Entgegennahme von Beförderungsaufträgen berechtigt ist. 

 
(3) In die Genehmigung sind weiter aufzunehmen: 

1. Name, Wohn- und Betriebssitz des Unternehmers, 
2. Standort des Krankenkraftwagens, 
3. Geltungsdauer der Genehmigung, 
4. Betriebsbereich, 
5. Betriebszeit und 
6. Bezeichnung der Aufsichtsbehörde. 

 
(4) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden. Diese können insbe-

sondere 
1. die dem Unternehmen obliegende Betriebs- und Beförderungspflicht sowie Einsatzbe-

reitschaft näher bestimmen, 
2. für die Notfallrettung die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vorschreiben, 
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3. den Unternehmer verpflichten, der Genehmigungsbehörde die Namen des Betriebsper-
sonals mitzuteilen und dessen Qualifikation nachzuweisen, 

4. ordnungsgemäße gesundheitliche und hygienische Verhältnisse einschließlich einer 
sachgerechten Entseuchung, Entwesung und Dekontamination in den Einrichtungen 
des Unternehmens gewährleisten, 

5. die Zusammenarbeit der Unternehmer untereinander und mit dem Rettungsdienst re-
geln und 

6. den Unternehmer für Zwecke der Prüfung nach § 27 verpflichten, die Beförderungs-
aufträge und deren Abwicklung zu erfassen, die Aufzeichnungen auf bestimmte Zeit 
aufzubewahren und zum Zweck der Bedarfsplanung unter Beachtung des § 7a sowie 
nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 Satz 3 und 4 weitere Daten zu übermitteln. 

 
(5) Die Genehmigung ist dem Unternehmen für die Dauer von höchstens fünf Jahren zu ertei-

len. Wiedererteilungen sind zulässig. 
  
§ 23 Betriebs- und BeförderungspflichtIII  
 
(1) Das Unternehmen hat die Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft seines Betriebs während 

der festgesetzten Betriebszeiten sicherzustellen. 
 
(2) Der Unternehmer ist im Rahmen der ihm erteilten Genehmigung zur Notfallrettung ver-

pflichtet, wenn 
1. der Ausgangspunkt der Beförderung innerhalb des Betriebsbereichs des Kranken-

kraftwagens liegt, 
2. die Beförderung innerhalb der festgesetzten Eintreffzeiten (§ 22 Abs. 4 Nr. 2) möglich 

ist und 
3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, die das Unternehmen nicht 

abwenden konnte. 
Die Verpflichtung erstreckt sich auch auf die Beförderung in die nächste, für die weitere 
Versorgung geeignete und aufnahmebereite Einrichtung. 

 
(3) Beim Krankentransport dürfen Beförderungen nur durchgeführt werden, wenn ihr Aus-

gangsort im Betriebsbereich liegt. Die Genehmigungsbehörde kann hiervon Ausnahmen 
zulassen. 

 
(4) Personen, die am Betriebssitz Beförderungsaufträge für das Unternehmen entgegenneh-

men, müssen 
a) bei einer Genehmigung für die Notfallrettung über die Qualifikation als Rettungsassis-

tentin oder Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter 
verfügen, 

b) bei einer Genehmigung für den Krankentransport als Rettungssanitäter oder Rettungs-
sanitäterin ausgebildet sein. 
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§ 24 Verantwortlichkeit des Unternehmens und der GeschäftsführungV 
 
(1) Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, daß in seinem Unternehmen die Vorschriften 

dieses Gesetzes eingehalten werden. Es hat dafür zu sorgen, daß das Unternehmen ord-
nungsgemäß geführt wird und daß sich die Krankenkraftwagen und Betriebsanlagen in 
vorschriftsmäßigem Zustand befinden. Es ist verpflichtet, bei der Auswahl, Leitung und 
Beaufsichtigung des Fahr- und Betreuungspersonals die Sorgfalt anzuwenden, die ein 
ordnungsgemäßer Notfall- oder Krankentransport unter fachgerechter Betreuung erfordert; 
es darf den Betrieb des Unternehmens nicht anordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt ist 
oder bekannt sein muß, daß Mitglieder des Fahr- oder Betreuungspersonals nicht geeignet 
sind, einen ordnungsgemäßen Notfall- oder Krankentransport zu gewährleisten. 

 
(2) Das Unternehmen kann zur Wahrnehmung der ihm nach Absatz 1 obliegenden Aufgaben 

unbeschadet seiner eigenen Verantwortlichkeit eine Geschäftsführung bestellen. Hat das 
Unternehmen mehrere Betriebszweige oder Betriebsstellen, so muß für jeden Betriebs-
zweig oder für jede Betriebsstelle eine verantwortliche Geschäftsführung bestellt werden. 
Die Genehmigungsbehörde kann innerhalb einer von ihr gesetzten Frist die Bestellung ei-
ne Geschäftsführung anordnen, wenn die Größe des Betriebes oder andere betriebliche 
Umstände dies erfordern. Die Geschäftsführung soll eine Stellvertretung haben. Die Be-
stellung der Geschäftsführung und der Stellvertretung bedarf der Bestätigung durch die 
Genehmigungsbehörde. 

 
(3) Das Unternehmen hat der Genehmigungsbehörde Unfälle mit Personenschäden, die sich 

während des Betriebes ereignet haben, unverzüglich mitzuteilen. 
  
§ 25 Notfallrettung und Krankentransport mit LuftfahrzeugenIII  
 
(1) Für die Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport mit Luftfahrzeugen gelten 

die Vorschriften der §§ 17 bis 24 mit der Maßgabe, daß über die Erteilung der Genehmi-
gung das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium nach Anhörung der Verbände 
der Krankenkassen und des Landesverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
entscheidet. 

 
(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, seine Zuständig-

keit nach Absatz 1 durch Rechtsverordnung auf Bezirksregierungen zu übertragen. 
  
§ 26 Widerruf und Rücknahme der GenehmigungV 
 
(1) Die Genehmigungsbehörde hat die Genehmigung zurückzunehmen, wenn eine der Vor-

aussetzungen nach § 19 Abs. 1 nicht vorgelegen hat oder zu widerrufen, wenn eine Vor-
aussetzung nachträglich weggefallen ist. Die Zuverlässigkeit des Unternehmens ist insbe-
sondere nicht mehr gegeben, wenn in seinem Betrieb trotz schriftlicher Mahnung 
a) die im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenen Vorschriften nicht befolgt wer-

den oder 
b) den Verpflichtungen zuwidergehandelt wird, die dem Unternehmen nach diesem Ge-

setz obliegen. 
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(2) Die Genehmigungsbehörde kann die Genehmigung widerrufen, wenn 
a) gegen Auflagen verstoßen wird oder 
b) das Unternehmen die ihm gesetzlich obliegenden arbeitsrechtlichen, sozialrechtlichen 

oder die sich aus seinem Unternehmen ergebenden steuerrechtlichen Verpflichtungen 
wiederholt nicht erfüllt hat. 

 
(3) Rücknahme und Widerruf der Genehmigung teilt die Genehmigungsbehörde den Verbän-

den der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten mit. 

  
§ 27 Prüfungsbefugnisse der GenehmigungsbehördeV 
 
(1) Die Genehmigungsbehörde kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen und zur Durch-

führung der Aufsicht die erforderlichen Ermittlungen anstellen, insbesondere innerhalb 
einer von ihr gesetzten Frist von dem Unternehmen die Vorlage der Bücher und Ge-
schäftspapiere oder Auskunft verlangen. Wer zur Erteilung der Auskunft verpflichtet ist, 
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung er oder sie sich 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

 
(2) Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck dürfen die dem Geschäftsbetrieb dienenden 

Grundstücke und Räume innerhalb der üblichen Geschäfts- und Arbeitsstunden betreten 
werden. Insoweit wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. Das Unternehmen und die im Geschäftsbetrieb 
tätigen Personen haben den Beauftragten der Genehmigungsbehörde bei den Ermittlungen 
die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die nötigen Hilfsdienste zu leisten. 

 
Zum Seitenanfang 

 

4. Abschnitt – Bußgeld-, Übergangs- und Schlußvorschriften 
  
§ 28 BußgeldvorschriftenIII  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen §§ 17 und 25 Notfallrettung oder Krankentransport ohne Genehmigung be-
treibt, 

2. Auflagen gemäß § 22 Abs. 4 nicht nachkommt, 
3. den Vorschriften dieses Gesetzes über 

a) die einzusetzenden Fahrzeuge, ihre Ausstattung und Besetzung (§§ 3 und 4), 
b) die Betriebs- und Beförderungspflicht (§ 23) zuwiderhandelt, 

4. entgegen § 24 Abs. 1 
a) Krankenkraftwagen und Betriebsanlagen nicht in einem vorschriftsmäßigen Zu-

stand hält, 
b) den Betrieb des Unternehmens ohne geeignetes oder befähigtes Personal anordnet 

oder zuläßt, 
5. entgegen § 24 Abs. 2 Sätze 2 und 3 eine vollziehbare schriftliche Anordnung der Ge-

nehmigungsbehörde zur Bestellung der Geschäftsführung nicht oder nicht innerhalb 
der von der Genehmigungsbehörde gesetzten Frist befolgt, 
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6. entgegen § 24 Abs. 3 Unfälle nicht meldet, 
7. entgegen § 27 die Auskunft nicht, unrichtig, nicht vollständig oder nicht fristgemäß er-

teilt, die Bücher oder Geschäftspapiere nicht vollständig oder nicht fristgemäß vorlegt 
oder die Duldung von Prüfungen verweigert. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Mitglied des in der Not-

fallrettung oder im Krankentransport eingesetzten Personals 
a) entgegen § 5 Absatz 1 während des Dienstes oder der Dienstbereitschaft unter der 

Wirkung alkoholischer Getränke oder die dienstliche Tätigkeit beeinträchtigender Mit-
tel steht, 

b) entgegen § 5 Absatz 3 eine Erkrankung nicht anzeigt. 
 
(3) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absätzen 1 und 2 kann mit einer Geldbuße bis zu fünftau-

send Euro geahndet werden. 
 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist die Genehmigungsbehörde. 
  
§ 29 ÜbergangsregelungIV 
 
(1) Ist ein Unternehmen am 1. April 2015 im Besitz einer gültigen Genehmigung nach § 17, 

darf es von dieser Genehmigung bis zu deren Ablauf oder Widerruf, längstens jedoch fünf 
Jahre nach dem vorgenannten Datum, Gebrauch machen. Dies gilt nur für solche Unter-
nehmen, die am 1. April 2015 Fahrzeuge zum Krankentransport betrieben haben. 

 
(2) Führt ein Unternehmen am 1. April 2015 Leistungen im Sinne von § 2 Absatz 5 durch, ist 

eine Genehmigung nach § 17 innerhalb von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt zu be-
antragen. § 19 Absatz 4 findet keine Anwendung. 
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§ 30 InkrafttretenIV 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in KraftVII . 
 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

 
Der Ministerpräsident 

 
Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

 
Der Innenminister 

 
Der Finanzminister 

 
Der Minister 

für Stadtentwicklung und Verkehr 
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VII  GV. NW. ausgegeben am 15. Dezember 1992. 

 


